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Antrag der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Christophorus auf Bezuschussung einer 
Kindergartensanierung 

 
Mit anliegendem Schreiben vom 11.06.2009 beantragte die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. 
Christophorus eine Bezuschussung der dort angedachten Sanierungsmaßnahmen. Hierbei 
handelt es sich im Wesentlichen um eine energetische Sanierung, die jedoch auch sonstige 
Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. den Austausch überalterter Rohrsysteme, beinhaltet. Die 
Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut grober Schätzung des Landeskirchenamtes 
Wolfenbüttel auf 259.556,85 € (brutto). 
 
Der mit der Kirchengemeinde abgeschlossene Betriebsführungsvertrag regelt in § 4 Abs. 2 
Nr. 2 Buchstabe j, dass die Kirchengemeinde von uns jährlich für kleinere und mittlere Bau-
unterhaltungsmaßnahmen eine Pauschale in Höhe von rd. 7.850 € erhält. Für Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten sowie große Instandsetzungsmaßnahmen ist jeweils eine Einzelverein-
barung abzuschließen. Die nunmehr von der Kirchengemeinde angedachte Sanierungsmaß-
nahme stellt im Sinne dieses Vertrages eine große Bauinstandsetzungsmaßnahme dar und 
wäre somit nicht von der pauschalen Bezuschussung abgedeckt. 
 
Das Kindergartengebäude, welches im Jahr 1971 errichtet wurde, weist aufgrund seiner - für 
die damalige Zeit typischen - Bauweise unbestritten eine nach heutigen Anforderungen 
schlechte energetische Qualität auf. Insofern ist die Intention der Kirchengemeinde, den Kin-
dergarten zu sanieren, durchaus nachvollziehbar. Gleichwohl muss hierbei bedacht werden, 
dass die Stadt Helmstedt durch derartige Bezuschussungen letztendlich das Vermögen der 
Kirchengemeinden regelmäßig in erheblichem Umfang vermehrt. Gleichsam muss in diesem 
Zusammenhang kritisch angemerkt werden, dass die von der Kirchengemeinde geplante 
Gesamtmaßnahme auch einzelne Positionen beinhaltet, die aus Sicht der Kirchengemeinde 
zwar wünschenswert sind, jedoch seitens der Stadtverwaltung als absolut nicht erforderlich 
angesehen werden und insofern auch nicht bezuschusst werden sollten. Dies betrifft die fol-
genden Einzelmaßnahmen: 
 

• Kostengruppe 4191  Einbau einer Solaranlage   8.000,00 € 

• Kostengruppe 4311  Einbau einer Lüftungsanlage   8.000,00 €. 
 
Darüber hinaus sind nach Ansicht des Fachbereiches für Zentrale Immobilienwirtschaft die 
Kostengruppen 3491 (Malerarbeiten innen nach Fenster-/ Türeinbau) mit 7.000,00 € sowie 
4211 (Heizungsanlage) mit 15.000,00 € deutlich zu hoch angesetzt. Im Rahmen einer realis-
tischen Schätzung wären hier 3.000,00 € für Malerarbeiten bzw. 10.000,00 € für den Einbau 
einer neuen Heizung einschl. Regelung anzusetzen. 
 
Im Ergebnis wären die von der Kirchengemeinde angegebenen Gesamtkosten um insge-
samt 25.000,00 € (netto) bzw. 29.750,00 € (brutto) zu kürzen, was zu einer neuen Gesamt-
kostensumme von 229.806,85 € (brutto) führt. 



 
Der o.g. Bezuschussungsantrag der Kirchengemeinde trifft keine Aussagen zur gewünschten 
Zuschusshöhe. Da sich die Stadt Helmstedt in der Vergangenheit regelmäßig in Höhe von 
50 % der Gesamtkosten beteiligte, wird auch in diesem Fall vorgeschlagen, dass die Stadt 
Helmstedt die von der Kirchengemeinde geplante Baumaßnahme in Höhe von 50 % der Ge-
samtkosten - jedoch maximal bis zur Höhe von 114.903,42 € (50 % von 229.806,85 €) - be-
zuschusst. Gleichzeitig behält die Stadt Helmstedt die ansonsten jährlich ausgezahlte Pau-
schale für kleine und mittlere Bauunterhaltungsmaßnahmen für einen Zeitraum von 5 Jahren 
ein. Beide Punkte sollten in einer Einzelvereinbarung gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe j 2. 
Satz des Betriebsführungsvertrages zwischen der Stadt Helmstedt und der Kirchengemeinde 
geregelt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt schließt mit der Kirchengemeinde St. Christophorus eine Vereinbarung mit folgen-
dem Inhalt ab: 
 

1. Die Stadt Helmstedt bezuschusst unter Zugrundelegung der Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Helmstedt die energeti-
sche Sanierung des Kindergartens St. Christophorus in Höhe von 50 % der Gesamt-
kosten, jedoch maximal bis zur Höhe von 114.903,42 €. 

 
2. Die Kirchengemeinde St. Christophorus verzichtet aufgrund der Einzelbezuschus-

sung für die energetische Sanierung des Kindergartens für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren auf den Erhalt der Pauschale für kleine und mittlere Bauunterhaltungsmaßnah-
men. 

 
 
 
 
(Eisermann) 
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